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Sind folgende Unterlagen erforderlich: 

□ Amtliche Grundbuchabschrift nicht älter als sechs Wochen. 

□ Auszug aus dem Firmenbuch (wenn eine Firma oder juristische Person Antragsteller/in ist).  

□ Eingenordeter Lageplan (Katasterplan, 2-fach) im Maßstab 1:1000  

□ Plan der Anlage in Grundriss und Schnitt (2-fach) mit Beschriftung aller Einbauten (Bsp.: Kessel, Brenner, 

Stromanschlüsse, Aschebehälter, Bunkerschnecke, Antriebsmotor, Kamin, Fluchtschalter, 

Brandschutztür, Einblaskupplung, Schaltschrank, Be- und Endlüftung, Abfluss für thermische. 

Ablaufsicherung, Verpuffungsklappe, Feuerlöscher, Raumhöhe etc.) unterfertigt von den Bauwerbern, den 

Grundeigentümern und den befugten Planverfassern (Maßstab 1:50)  

□ Technische Beschreibung der Anlage (2-fach) unterfertigt von den Bauwerbern, den Grundeigentümern und den 

befugten Planverfassern 

□ Bestätigung der Verfasser/innen der Unterlagen über das Vorliegen der Voraussetzungen für das vereinfachte 

Verfahren und die Übereinstimmung des Bauvorhabens mit den im Zeitpunkt des Bauansuchens geltenden 

baurechtlichen und bautechnischen Vorschriften 

□ Nachweis über das ordnungsgemäße Inverkehrbringen der Feuerungsanlage gem. Stmk. Heizungs- und 

Klimaanlagengesetz 

 

Bei Neubauten sowie bei Gebäuden, die durch Nutzungsänderung konditioniert werden, ist die Neuerrichtung von 

Feuerungsanlagen für flüssige fossile und feste fossile Brennstoffe sowie für fossiles Flüssiggas unzulässig! 

Bei Errichtung einer Ölfeuerungsanlage oder Festbrennstoffheizung mit einer Nennleistung gleich oder kleiner 8 kW und 

Öllagerung gleich oder kleiner 300 Liter Verwenden Sie bitte das Formular „Checkliste und Antragsformular für 

Meldepflichtige Bauvorhaben“. 

Gem. § 21 Abs 2 Z 10 Stmk BauG ist der Austausch einer bestehenden Feuerungsanlage durch eine Feuerungsanlage für feste 

oder flüssige Brennstoffe mit einer Nennheizleistung von nicht mehr als 400 kW nur meldepflichtig, wenn damit keine 

baulichen Änderungen oder Nutzungsänderungen verbunden sind, sofern der Nachweis über das ordnungsgemäße 

Inverkehrbringen im Sinn des Steiermärkischen Heizungs- und Klimaanlagengesetzes 2021 vorliegt. 

  

Für die Errichtung von Ölfeuerungen/Festbrennstoffheizungen (Pelletsheizung, Holzvergaser etc) 

Checkliste und Antragsformular 

Hinweise 
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Bauwerber 
Nachname * 
 
 

Vorname * 
 
 

Straße und Hausnummer * 
 
 

Postleitzahl und Ort * 
 
 

Telefonnummer 
 
 

E-Mail 
 
 

 
Art des Bauvorhabens 
 Errichtung einer  

 
 Festbrennstoffheizung 
 Ölfeuerungsanlage * 

 
Mit einer Nennheizleistung von mehr als 8 kW bis 400 kW 
 

 Errichtung einer  
 
 Festbrennstoffheizung 
 Ölfeuerungsanlage * 

 
Mit einer Nennheizleistung von mehr als 400 kW 
 

  

Ansuchen um Bewilligung 

Hinweis:  

Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind verpflichtend 

auszufüllen.  

 

1. Angaben zum Bauwerber 
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Angaben zum Ort des Bauvorhabens 

 

 
Zustimmungserklärung der GrundeigentümerInnen oder Bauberechtigten 

Name* 
 

Adresse * 
 

Unterschrift * 
 

 
Name* 
 

Adresse * 
 

Unterschrift * 
 

 
Name* 
 

Adresse * 
 

Unterschrift * 
 

 
 
 
 

 

Adresse * 
 
 

Grst Nr. * 
 
 

Einlagezahl * 
 

Katastralgemeinde * 
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Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten für die Bearbeitung dieses Antrages verarbeitet werden. Ich bin berechtigt, 
die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber der Gemeinde Hart bei Graz einseitig und schriftlich zu 
widerrufen. Die Verwendung der Daten auf Grund gesetzlicher Bestimmungen bleibt davon unberührt.  
 
Ich stimme zu, dass die Gemeinde Hart bei Graz die Richtigkeit der angegebenen Daten in elektronischen Registern (z.B. 
Melderegister) überprüft.  
 
Allgemeine Informationen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung der 
Gemeinde Hart bei Graz.  
 
 

Bestätigung der Richtigkeit obengenannter Angaben 

 
Bei Firmen und juristischen Personen firmenmäßige Unterzeichnung mit Stampiglie und Angabe der Firmenbuchnummer 
und des/der Zeichnungsberechtigten 

Datum, Ort u. Unterschrift 

2. Datenschutzrechtliche Einwilligung 

3. Bestätigung und Unterschrift der Bauwerber 
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